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107c Anlage. ( Vorderseite)

— Adler —

Arbeitskarte
für

Karl Johann Wilhelm
Schulze

geboren den 2 . Dezember 1891
zu Richtenberg , Kreis Franzburg .

Des gesetzlichen Vertreters
Name : Johann Karl Schulze ,
Stand : Fuhrmann ,
Letzter Wohnort : Sagan , Kreis Sagan .

Eingetragen in das Verzeichnis des Jahres 1926 unter Nummer 14
Sagan , den 3. Mai 1926 .

( Stempel
'
) Die Polizei - Verwaltung .

(Unterschrift )

(Rückseite )

Bemerkungen .
(Ausgestellt gegen Einlieferung einer von der Ortspolizeibehörde zu

Schmiedeberg unter No . 3 des Jahres 1926 ausgestellten Arbeitskarte) .
( Die Beschäftigung ist durch polizeiliche Verfügung der Polizeiver¬

waltung zu Sagan vom 6 . März 1926 No . 1 206 auf zwei Stunden
täglich eingeschränkt) .

(Gültig nur für die Beschäftigung bei öffentlichen theatralischen
Vorstellungen) .

Zur Beachtung für den Arbeitgeber .
Der Arbeitgeber hat diese Arbeitskarte während der Dauer des Arbeitsverhältnisses

aufzubewahren , auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung
des Arbeitsverhältnisses dem gesetzlichen Vertreter des Kindes wieder auszuhändigen .
Ist die Wohnung des gesetzlichen Vertreters nicht zu ermitteln , so ist die Arbeits¬
karte an die Ortspolizeibehörde desjenigen Ortes auszuhändigen , an welchem das
Kind zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat .

(Graues Papier — Verkleinerte Reproduktion )
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13 . Uber die ausgestellten Arbeitskarten ist nach dem beigefügten
Muster ein für jedes Kalenderjahr abzuschließendes Verzeichnis zu
führen .

14 . Die Ortspolizeibehörde hat Arbeitskarten nur für solche Kinder
auszustellen, welche im Bezirk ihren letzten dauernden Aufenthalt
gehabt haben.

15. Wird der Antrag auf Ausstellung einer Arbeitskarte nicht von
dem gesetzlichen Vertreter des Kindes gestellt, so hat die Ortspolizei¬
behörde den Nachweis zu fordern , daß er dem Anträge zustimmt,
oder in den Fällen, wo die Erklärung des gesetzlichen Vertreters
nicht beschafft werden kann, daß die Gemeindebehörde desjenigen
Ortes , wo das Kind seinen letzten dauernden Aufenthalt gehabt hat,
die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ergänzt hat (§ 11 Abs . 2
des Gesetzes) .

Daß die Erklärung des gesetzlichen Vertreters nicht zu beschaffen
sei , wird in der Regel nur anzunehmen sein , wenn er körperlich oder
geistig unfähig ist , eine Erklärung abzugeben, oder wenn sein Auf¬
enthalt unbekannt oder derart ist , daß ein mündlicher oder schrift¬
licher Verkehr mit ihm nicht möglich ist. Die Ergänzung der Zu¬
stimmung des gesetzlichen Vertreters ist , wo sie gesetzlich begründet
erscheint, schriftlich auszusprechen und mit Unterschrift und Siegel
zu versehen.

Der Nachweis der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ist durch
Beibringung einer mündlichen oder schriftlichen Erklärung , der Nach¬
weis der Ergänzung der Zustimmung durch die Gemeindebehörde
durch die schriftliche Bescheinigung der letzteren (Abs . 2) zu bringen.

16 . Für jedes Kind , für das die Ausstellung einer Arbeitskarte be¬
antragt wird , ist, sofern Jahr und Tag der Geburt nicht anderweit
feststehen, die Vorlegung einer Geburtsurkunde (Geburts- , Taufschein)
zu fordern.

Für schulpflichtige Kinder darf, soweit ein Schularzt die ärztliche
Überwachung der Kinder ausübt, eine Arbeitskarte nur mit dessen
Zustimmung ausgestellt werden .

17. Die Ausstellung der Arbeitskarte erfolgt durch Ausfüllung des
Formulars nach dem beigegebenen Muster (Ziffer 12 ) . Die Nummer
der Arbeitskarte muß mit der laufenden Nummer des Verzeichnisses
der Arbeitskarten (Ziffer 13 ) übereinstimmen. Die Aushändigung der
Arbeitskarte darf erst erfolgen, wenn alle Spalten des Verzeichnisses
der Arbeitskarten ausgefüllt sind .

18 . Vor Ausstellung einer Arbeitskarte ist — erforderlichenfalls
durch Anfrage bei der Ortspolizeibehörde desjenigen Ortes , wo das
Kind früher seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat — festzustellen,
ob für dasselbe Kind bereits früher eine Arbeitskarte ausgestellt ist.
In diesem Falle ist darauf zu halten, daß die bisherige Arbeitskarte
vor Aushändigung der neuen abgeliefert wird , es sei denn , daß sie
verlorengegangen, vernichtet oder von dem Arbeitgeber nicht wieder
ausgehändigt ist . Ferner ist festzustellen, ob etwa der Ausstellung
der Arbeitskarte um deswillen Bedenken entgegenstehen , weil für
das Kind die Beschäftigung untersagt ist (§ 20 Abs . 1 des Gesetzes ;
Ziffer 23 Abs . 3 dieser Anweisung) .

Die Ausstellung einer neuen Arbeitskarte unterliegt denselben Vor¬
schriften wie diejenige der ersten ; jedoch bedarf es der Vorlegung
einer Geburtsurkunde nicht, wenn die bisherige Arbeitskarte ein¬
geliefert wird . Daß eine Arbeitskarte an Stelle einer früheren,
unbrauchbar gewordenen , verlorengegangenen und dgl . ausgestellt
ist , hat die ausstellende Behörde unter „Bemerkungen“ in die Arbeits¬
karte und in das Verzeichnis der Arbeitskarten (Ziffer 13) einzutragen.



Vermerke , wonach die Beschäftigung des Kindes eingeschränkt ist
(Ziffer 23 letzter Absatz) , sind aus der früheren Arbeitskarte in die
neu ausgestellte zu übernehmen.

19. Die Ausstellung der Arbeitskarte muß kosten- und stempelfrei
erfolgen .

20. Die Aushändigung der Arbeitskarte erfolgt nicht an das Kind ,sondern an den gesetzlichen Vertreter oder an den Arbeitgeber des
Kindes .

Von jeder Ausstellung einer Arbeitskarte ist dem Leiter der Schule ,welche das Kind besucht , Mitteilung zu machen.
21 . Die Ortspolizeibehörden haben sich zeitig mit einer hinreichen¬

den Anzahl von Formularen zu Arbeitskarten zu versehen und solche
fortlaufend vorrätig zu halten.

F . Zulassung von Ausnahmen hinsichtlich der Beschäftigung eigener
Kinder im Betriebe von Gast- und von Schankwirtschaften ,

(§ 16 .)
22. In Orten , die nach der jeweilig letzten Volkszählung weniger

als 20 000 Einwohner haben, können die unteren Verwaltungsbehörden
für solche Gast- oder Schankwirtschaftsbetriebe , in welchen in der
Regel ausschließlich zur Familie des Arbeitgebers gehörige Personen
beschäftigt, also in der Regel nicht Kellner oder sonstige andere
Personen zur Bedienung herangezogen werden , Ausnahmen von der
gesetzlichen Vorschrift zulassen, wonach im Betriebe von Gast- und
von Schankwirtschaften eigene Kinder unter zwölf Jahren überhaupt
nicht und von den eigenen Kindern über zwölf Jahre Mädchen unter
dreizehn Jahren , sowie solche Mädchen über dreizehn Jahre , welche
noch zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind , nicht bei der
Bedienung der Gäste beschäftigt werden dürfen. Die unteren Ver¬
waltungsbehörden sind hinsichtlich der Altersgrenze , bis zu der herab
sie Ausnahmen in der Beschäftigung der eigenen Kinder zulassen
wollen, durch das Gesetz nicht beschränkt , doch wird grundsätzlich
nicht unter das Alter von zehn Jahren herabzugehen sein . Auch wenn
hiernach Ausnahmen zugelassen werden , greifen die Bestimmungen
des § 13 Abs . 1 des Gesetzes Platz , so daß eine Beschäftigung der
Kinder zwischen acht Uhr abends und acht Uhr morgens sowie vor
dem Vormittagsunterricht und am Nachmittage eine Stunde nach be¬
endetem Unterricht in allen Fällen ausgeschlossen bleibt, auch den
Kindern stets um Mittag eine mindestens zweistündige Pause zu
gewähren ist.

Die unteren Verwaltungsbehörden haben Ausnahmen nur für solche
Orte und für solche kleineren Wirtschaftsbetriebe zuzulassen, wo nach
Lage der Verhältnisse von der erweiterten Beschäftigung der eigenenKinder sittliche Gefahren oder sonstige Nachteile für diese nicht zu
befürchten sind und durch die angezogene Verbotsbestimmung un¬
gerechtfertigte Härten hervorgerufen werden würden . Für die Vor¬
orte der größeren Städte ist in der Regel von der Zulassung einer
erweiterten Beschäftigung der eigenen Kinder abzusehen.

Die Ausnahmen können auch allgemein für alle Gast- oder Schank -
wirtschaftsbetriebe der bezeichneten Art zugelassen werden . Sie
sind sogleich zurückzunehmen, wenn sich Mißstände infolge der er¬
weiterten Beschäftigung der eigenen Kinder herausstellen.

Vor der Zulassung der Ausnahmen ist die Schulaufsichtsbehörde
zu hören.



G. Polizeiliche Verfügungen auf Grund des § 20.
23 . Auf Grund des § 20 Abs . 1 des Gesetzes können polizeiliche

Verfügungen nur hinsichtlich der Beschäftigung einzelner Kinder, und
zwar sowohl fremder wie eigener, erlassen werden . Voraussetzung
des Erlasses einer solchen Verfügung ist , daß bei einer an sich nach
den Bestimmungen des Gesetzes zulässigen Beschäftigung eines
Kindes erhebliche Mißstände zutage getreten sind . Diese können
sowohl auf gesundheitlichem Gebiete liegen wie hinsichtlich der
geistigen oder sittlichen Entwickelung des Kindes hervorgetreten sein .
Soweit es sich um gesundheitliche Schädigungen des Kindes handelt,ist über das Vorliegen der Voraussetzung in denjenigen Fällen, wo
ein Schularzt angestellt ist, dieser zu hören.

Zum Erlaß der Verfügung ist die Polizeibehörde desjenigen Ortes
zuständig , an welchem das Kind seinen letzten dauernden Aufenthalt
gehabt hat. Die Verfügung kann von Amts wegen oder auf Antrag
des Gewerbeaufsichtsbeamten (Bergrevierbeamten ) , des Jugendamtes
oder der Schulaufsichtsbehörde ergehen. Wenn sie von Amts wegenerlassen werden soll , so ist vorher die Schulaufsichtsbehörde zu hören.Wird durch die polizeiliche Verfügung die Beschäftigung für ein
Kind , für das eine Arbeitskarte erteilt ist (§ 11 des Gesetzes ; Ziffer 11 ff .dieser Anweisung) , untersagt , so hat die Polizeibehörde in der Ver¬
fügung zugleich die Entziehung der Arbeitskarte auszusprechen . Die
Entziehung ist unter „Bemerkungen“ in das Verzeichnis der Arbeits¬
karten (Ziffer 13 ) einzutragen . Erfolgt die Entziehung der Arbeits¬
karte nicht durch diejenige Ortspolizeibehörde, welche sie ausgestellt
hat , so ist dieser behufs Eintragung in das Verzeichnis der Arbeits¬
karten davon Mitteilung zu machen. Ist die Arbeitskarte entzogen,so ist die Erteilung einer neuen Arbeitskarte grundsätzlich zu ver¬
weigern .

Ist für ein Kind , für das eine Arbeitskarte erteilt ist , nur eine
Einschränkung der Beschäftigung verfügt, so hat die Polizeibehörde
umgehend die Arbeitskarte einzufordern und erst nach Eintragung
der Einschränkung in diese in der Abteilung „Bemerkungen“ wieder
auszuhändigen. Wegen der Eintragung in das Verzeichnis der Arbeits¬
karten finden die Vorschriften im vorhergehenden Absatz ent¬
sprechende Anwendung.

24. Gemäß § 20 Abs . 2 des Gesetzes kann für einzelne Gast- oder
Schankwirtschaften die Beschäftigung sowohl fremder wie eigener
Kinder über die durch §§ 7 , 16 des Gesetzes gezogenen Grenzen im
Wege der polizeilichen Verfügung eingeschränkt oder ganz verboten
werden . Voraussetzung des Erlasses einer solchen Verfügung ist,daß sich infolge der Beschäftigung der Kinder erhebliche, die Sitt¬
lichkeit gefährdende Mißstände ergeben haben.

Zum Erlaß der Verfügung ist die Polizeibehörde desjenigen Ortes
zuständig , in welchem die Gast- oder Schankwirtschaft betrieben wird.

25 . Gegen die nach § 20 des Gesetzes ergehenden polizeilichen Ver¬
fügungen finden die allgemeinen Rechtsmittel gegen polizeiliche Ver¬
fügungen ( § § 127 ff . des Landesverwaltungsgesetzes ) statt .

H. Aufsicht.
26 . Die Aufsicht über die Ausführung der die Beschäftigung von

Kindern regelnden Bestimmungen des Gesetzes wird von den Orts¬
polizeibehörden , den Gewerbeaufsichtsbeamten , hinsichtlich der unter
Aufsicht der Bergbehörden stehenden Betriebe von den Bergrevier¬
beamten und — soweit die Jugendämter die Durchführung der Auf¬
gaben aus § 3 Ziffer 6 des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt vom
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9 . Juli 1922 (RGBl . I S . 633) übernommen haben — den Jugendämtern
ausgeübt .

27 . Die Befolgung der gesetzlichen Bestimmungen ist bei jeder sich
darbietenden Gelegenheit , insbesondere bei den von den Ortspolizei¬
behörden oder den Gewerbeaufsichtsbeamten aus anderem Anlaß vor¬
zunehmenden Besichtigungen der Betriebe sorgfältig zu überwachen .
Außerordentliche Besichtigungen sind nach Bedürfnis und insbeson¬
dere dann vorzunehmen , wenn der Verdacht einer gesetzwidrigen Be¬
schäftigung von Kindern vorliegt .

28 . Besondere Aufmerksamkeit ist den für Kinder verbotenen Be¬
schäftigungsarten ( § § 4 , 12) zuzuwenden .

Wenn sich aus der vom Arbeitgeber der Ortspolizeibehörde er¬
statteten Anzeige ergibt , daß Kinder in solchen Betrieben beschäftigt
werden sollen , so ist von den Ortspolizeibehörden (Bergrevier¬
beamten ) durch besondere bei den Gewerbeunternehmern von Zeit
zu Zeit vorzunehmende Besichtigungen sorgfältig zu überwachen , daß
die Beschäftigung nur bei dem gesetzlich gestatteten Austragen von
Waren und bei sonstigen Botengängen (§ 8) stattfindet .

In gleicher Weise haben die Ortspolizeibehörden die Befolgung der
die Arbeitskarte betreffenden Bestimmungen zu überwachen .

29. An der Hand des nach Ziffer 10 Abs . 2 dieser Anweisung zu
führenden Verzeichnisses sind die fremde Kinder beschäftigenden Werk¬
stätten , in denen die Beschäftigung nicht nach § 4 des Gesetzes ver¬
boten ist ( § 5) , halbjährlich mindestens einer ordentlichen
Besichtigung durch die Ortspolizeibehörde (Bergrevierbeamten ) zu
unterziehen . Bei jeder ordentlichen Besichtigung hat der Beamte
folgende Punkte festzustellen :

a) wie groß ist die Zahl der zur Zeit im Betriebe der Werkstatt
nicht lediglich mit Austragen von Waren oder bei sonstigen
Botengängen beschäftigten Kinder ?

b) stimmen das Alter dieser Kinder , die tägliche Arbeitszeit , die
Lage der Arbeitsstunden und die Dauer und Lage der Pause mit
den gesetzlichen Vorschriften überein ?

c) sind diese Kinder , soweit die Beschäftigung nicht bloß gelegent¬
lich mit einzelnen Dienstleistungen erfolgt , sämtlich mit Arbeits¬
karten versehen ?

30 . Nach jeder Besichtigung , welche in einem fremde Kinder be¬
schäftigenden Betriebe stattgefunden hat , ist von der Ortspolizei¬
behörde (dem Bergrevierbeamten ) das Datum und die festgestellte
Anzahl der beschäftigten Kinder in das nach Ziffer 10 Abs . 2 zu
führende Verzeichnis einzutragen . Das Verzeichnis ist dem zu¬
ständigen Gewerbeaufsichtsbeamten und — soweit das Jugendamt an
der Aufsicht beteiligt ist — dem Jugendamt auf Ersuchen zur Ein¬
sicht vorzulegen .

31 . Bei der Aufsicht über die Durchführung der für die Beschäfti¬
gung eigener Kinder geltenden Vorschriften ist der Bestimmung in
§ 13 Abs . 2 des Gesetzes besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden ,
wonach eigene Kinder unter zwölf Jahren in der Wohnung oder
Werkstätte einer Person , zu der sie in einem der in § 3 Abs . 1 be -
zeichneten Verhältnisse stehen , für Dritte nicht beschäftigt werden
dürfen . Ferner ist die Bestimmung in § 21 Abs . 2 des Gesetzes zu be¬
achten , wonach in Privatwohnungen , in denen ausschließlich eigene
Kinder beschäftigt werden , Besichtigungen während der Nachtzeit
nur stattfinden dürfen , wenn Tatsachen vorliegen , welche den Ver¬
dacht der Nachtbeschäftigung dieser Kinder begründen .
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32. Wegen der Aufsichtstätigkeit der Gewerbeaufsichtsbeamtenwird im übrigen auf die für letztere bestehenden Dienstanweisungenverwiesen.
*

Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. 108
RdErl. d. MfH . vom 24 . Juni 1926 Nr . III 6028 , I 5712 .

( HMB1. S . 170 .)
Zur Behebung von Zweifeln mache ich auf die noch in Geltungstehende Vorschrift des Erlasses vom 3. September 1906 — III 4059 II

MfH . — (HMB1 . S . 312*) aufmerksam, wonach die Anzeigen von der
Beschäftigung von Kindern nach Eintragung in das Verzeichnis und
bevor sie zu den Akten genommen werden , in angemessenenZwischenräumen, jedoch mindestens allmonatlich, dem zuständigenGewerbeaufsichtsbeamten zur Kenntnisnahme mitzuteilen sind . Sie
ist daher auch hinter dem ersten Satze des zweiten Absatzes der Zif¬fer 10 der Ausführungsanweisung vom 3 . Mai d . J . — III 4097/1
3957 — (HMB1 . S . 125) [vgl. lfd. Nr. 107] zum Gesetz, betreffend
Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben , vom 30 . März 1903 (RGBl.
Nr . 14 S . 113) abgeändert durch das Gesetz vom 31 . Juli 1925 (RGBl.Nr . 36 S . 162) [vgl . lfd . Nr . 108 u. 106] einzufügen .Abdrucke dieses Erlasses für den Oberregierungs- und -gewerberat ,Regierungs- und Gewerberat , die Landräte und Oberbürgermeister ,sowie für jedes Gewerbeaufsichtsamt und jeden Bergrevierbeamtensind beigefügt.

An die Herren Regierungspräsidenten , die Oberbergämter und denHerrn Polizeipräsidenten in Berlin.
*

Sehr, des H . M . vom 20. 12 . 1929 . — J . Nr. III c 5312
an den Pol.-Präs., Berlin .

Auch ich bin der Auffassung, daß die Zulassung der Kinder¬
beschäftigung im vorliegenden Falle der Pr . Ausführungsanweisung
zum § 6 Abs . 2 des Gesetzes , betreffend Kinderarbeit in gewerb¬lichen Betrieben , nicht entspricht und von der bisherigen Praxis
abweicht.

Wenn auch die „Scala“ eines der besten deutschen Variete-
Unternehmen ist , so bleibt sie doch ein Unternehmen, welches im
Sinne der genannten Pr . Ausführungsanweisung für die Ausnahme¬
bestimmung des § 6 Abs . 2 des Kinderschutzgesetzes nicht in Frage
kommt . Dies trifft auch in den Fällen zu , in denen den Darbietungen
von Kindern ein Kunstwert nicht abgesprochen werden kann* *).Ich ersuche , den Beschwerdeführer entsprechend zu bescheiden
und mir Abschrift Ihres Bescheides vorzulegen.

*

* ) Nicht mit abgedruckt , da inhaltlich wie lfd . Nr . 108.* * ) Es war in diesem Falle das Vorliegen eines höheren künst¬
lerischen Interesses hinsichtlich der Leistungen des Tänzerpaares
im Alter von 9 und 12 Jahren auch durch den damaligen ersten
Ballettmeister der Staatsoper bestätigt worden.
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